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(2) Die betriebliche Erfassung und Aufbereitung er
folgt mittels Erfassungsbelegen (im folgenden Belege 
genannt) und Aufbereitungsnachweisen als Ausgangs
material für innerbetriebliche Informationen und die 
Berichterstattung, die durch rationelle Methoden und 
Verfahren zu gewinnen und den entsprechenden Rech
nungen zuzuordnen sind.

§ 8

(1) Die notwendigen Daten über Vorgänge, Prozesse 
und Erscheinungen des Reproduktionsprozesses sind 
durch Belege zu erfassen und beurkundet nachzuwei
sen.

(2) Mit dem Beleg sind

— die einmalige Erfassung eines Vorganges, Prozes
ses oder einer Erscheinung,

— die einheitliche Kennzeichnung auf der Grund
lage der mit dem System der Planung koordinier
ten Systematiken und Nomenklaturen,

— der einheitliche Ausweis der Bewertung der ma
teriellen und finanziellen Mittel unter Beachtung 
der Eigentumsformen und der Besonderheiten der 
Wirtschaftsbereiche,

— die Übereinstimmung von Menge, Zeit und Wert 
im Nachweis gleicher Vorgänge, Prozesse oder 
Erscheinungen,

— die Ordnungsmäßigkeit und Wahrhaftigkeit der 
Daten

zu gewährleisten.

§9
(1) Die Gruppierung, Summierung und Gegenüber

stellung einzelner oder mehrerer Daten mit gleichar
tigen Erfassungsmerkmalen zur Darstellung zusammen
gefaßter Daten über Vorgänge, Prozesse und Erschei
nungen des Reproduktionsprozesses erfolgt in Auf
bereitungsnachweisen.

(2) Die Aufbereitungsnachweise sind in Form von 
Karteien, Listen, Tabellen oder Konten entsprechend 
der betrieblichen Notwendigkeit rationell nach Ge
sichtspunkten der operativen betrieblichen Leitung 
und Kontrolle miteinander abstimmbar und aufeinan
der beziehbar zu führen.

(3) Mit den Aufbereitungsnachweisen ist die

— rationelle Befriedigung sowohl des innerbetrieb
lichen als auch des überbetrieblich notwendigen 
zahlenmäßigen Informationsbedarfes,

— Vergleichbarkeit und Fortschreibung von Kenn
ziffern über einen längeren Zeitraum

zu gewährleisten.

§ 10

(1) Die Belege und Aufbereitungsnachweise sind sach
lich zu systematisieren und entsprechend den Erfor
dernissen der Bereiche der Volkswirtschaft einheitlich 
den Rechnungen über

— Arbeitsmittel als Nachweis der Bestände, der Ent
wicklung der Grundmittel und 
Investitionen,

— Arbeits
gegenstände als Nachweis der Bestände, der Ent

wicklung und der Verwendung von 
Rohstoffen und Einsatzmaterialien,

— Arbeitskräfte als Nachweis der Entwicklung der
Arbeitskräfte, des Zeitfonds, der 
effektiv verbrauchten Zeiten sowie 
der Lohn- und Einkommens
bestandteile,

— Leistungen als Nachweis der Entwicklung der
Produktions-, Zirkulations- und 
Dienstleistungen sowie der wissen
schaftlich-technischen, kulturellen 
und sozialen Leistungen und ihres 
Absatzes,

— Kosten als Nachweis ihrer Zusammenfas
sung nach Arten, Leistungs- und 
Kostenstellen, Kostenträgern und 
Erzeugnissen,

— Finanzen als Nachweis der wertmäßigen Zu
sammenfassung der Vorgänge, Pro
zesse und Erscheinungen und ihrer 
Bilanzierung sowie als Einzelnach
weis der Bestände, der Forderun
gen und Verbindlichkeiten,

— Nutzen als Nachweis des Nutzeffektes der
Maßnahmen des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts und der 
Grundfondsausnutzung,

— Gesamt
übersichten
und -analysen als Nachweis für komplexe Zusam

menfassungen, komplexe analy
tische Untersuchungen, Kontrollen 
und die Verflechtungen der Pro
zesse in Mengen, Zeiten und Wer
ten sowie für die Entwicklung kom
binierter Kennziffern aus Angaben 
verschiedener Rechnungen, wie 
Arbeitsproduktivität, Eigenleistun
gen, Ausnutzung produktiver Fonds 
u. ä.,

zuzuordnen.

(2) Die speziellen Anforderungen an die betriebliche 
Erfassung und Aufbereitung sind in den Anordnungen 
für die Bereiche der Volkswirtschaft zu regeln.

§ 1 1

(1) Ausgehend vom wissenschaftlich begründeten In
formationsbedarf der Betriebe sowie der Staats- und 
Wirtschaftsorgane sind die Anforderungen an die be
triebliche Erfassung und Aufbereitung in Abhängigkeit 
von

— dem technischen Ausrüstungssland der vorhande
nen oder in Anspruch zu nehmenden Datenverar
beitungsanlagen und der -Übermittlungsaggregate,

— der Bedeutung, Größe, Technologie und Eigen
tumsform


